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bebeutenbem SJÎajje unter tîjin leiben. ©lap mag oiclleicbt notf) tommen,
bafe bie im Dfenberggebiet Oorbaitbcnc biologifcfjc tpaHimafcfjraffc eine

befonbere ^ßiruleng für liefern befitjt nnb ba^er bie reinen liefern*
bcftänbc in befonberem Sftafee gefäbrbet, roät)renb fie im Sftifcbmalb
fd)on au§ tof)ogra|)^ifd)en ©rünben in ibrent SBirtungSfetb beengt ift.

©)ic ©efafjr, baf$ bie buref) ben ipatlimafcb getöteten nnb megen ber

iftaturfebutjibee ftebengetaffenen ^icfernleicfjen einen ftänbigen ^nfettionS*
herb, eine fortmäbrenbc Duette neuer ©rtrantungen barftetlen, barf nicht
überfebäbt merben. ©§ liegt ja im ©baratter bc§ ^aftimafei), baft er in
ben ^Bürgeln unb ©töcten ber abgetöteten 53äumc fapropbbtiftf) P leben

unb oon bort au§ neue ^nbiüibuen anzugreifen oermag. Sclbft menu

man atfo bie abgeftorbenen Stämme fcf)Iagen unb entfernen mürbe, fo
mürbe ber ißilz bodf) in ben Stötten berennieren; unb ba er im Dfenberg-
gebiet fdfjon jetd normatermeife nur in ben ^Bur^eln unb im ÎBurzelbalS
auftritt, fo märe mit beut Silagen ber abgeftorbenen SSäume taunt oiet

gemonnen. ©ine anbere ^rage mirb fein, ob biefe 93aumlcicben nidf)t

unter Umftänbcn eine SnfettionSqucïïc für anbere ^Sitgtrantbcitcn ober

für ^nfettencpibcmien bitben tonnten; botf) muß herüber erft bie ©rfab*
rung tebren.

Über bie Rhabdociine-<Erftranftimg ber Douglojten.
33cm D 11 o S a a g.

(ülu§ bem ^nftitut für fpejteUe Notant! ber ©.$.§.)
^n einer früheren Mitteilung (biefe 3eitfcbrift 1930) bot £>err ijkof.

Dr. ©. ©aumann auf eine ©rfrantung ber ©louglaficn biogemiefeu,
bie bureb einen eingefcbtebbten ißilz Adelopus balsamicola ocrurfacbt
mirb. ©liefe ®rantbcit murbe crftmatS in Harbern bei Sqfe ($t. 23ctn)

näber unterfuebt unb ift feitber aitd) in ben Kantonen Solotburn,
3üricf) unb St. ©allen beobachtet morben. Sie ift in unfern Schieten

teine§meg§, mie gelegentlich bermutet murbe, nur bie )ÇoIgc fonftiger
Scbioäcbung, fonbern fie fetjt auch gefunben, träftig marfjfcnben ©£em*

qtaren ftarî p. ©ine Metbobe p ihrer 93etämpfung ift bi§ jetjt nodb

nid)t ausgearbeitet morben.

,^n ber bortiegenben Mitteilung möchte ber 33erfaffer über eine

©louglafientrantbeit berichten, bie mir in ber Sttpoeiz n o cb nicht b^en,
bereu ©infebtebpung aber, menu irgenb möglich, Oerbinbcrt merben foïïte :

e§ ift bie§ bie fog. Rhabdocline^^rantbeit ber ©louglafien,
berurfadjt burd) einen Schlauchpilz Rhabdocline pseudotsugae Sydow.
Heber biefe ®rantbeit murbe neulieb burdj Oon îubeuf („^eitfcbrift
für ißflanzentrantbeiten 42, 1932, S. 417—425) unb .<p. bau 3? I o t c n

(Rhabdocline pseudotsugae Sydow. ©liffert. ÎBageningen 1932, 168 S.)
abfcbltefsenb berichtet.
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bedeutendem Maße unter ihm leiden. Dazu mag vielleicht noch kommen,
daß die im Ofenberggebiet vorhandene biologische Hallimaschrasse eine

besondere Virulenz für Kiefern besitzt und daher die reinen Kiefern-
bestände in besonderem Maße gefährdet, während sie im Mischwald
schon aus topographischen Gründen in ihrem Wirkungsfeld beengt ist.

Die Gefahr, daß die durch den Hallimasch getöteten und wegen der

Naturschutzidee stehengelassenen Kiesernleichen einen ständigen Jnfektions-
Herd, eine fortwährende Quelle neuer Erkrankungen darstellen, darf nicht
überschätzt werden. Es liegt ja im Charakter des Hallimasch, daß er in
den Wurzeln und Stöcken der abgetöteten Bäume saprophytisch zu leben

und von dort aus neue Individuen anzugreifen vermag. Selbst wenn
man also die abgestorbenen Stämme schlagen und entfernen würde, so

würde der Pilz doch in den Stöcken Perennieren; und da er im Osenberg-
gebiet schon jetzt normalerweise nur in den Wurzeln und im Wnrzelhals
auftritt, so wäre mit dem Schlagen der abgestorbenen Bäume kaum viel
gewonnen. Eine andere Frage wird sein, ob diese Baumleichen nicht
unter Umständen eine Infektionsquelle für andere Pilzkrankheiten oder

für Jnsektenepidemien bilden könnten; doch muß hierüber erst die Ersah-

rung lehren.

über die kkabàime-Lrkrankung der Douglasien.
Von Otto Jaag.

(Aus dem Institut für spezielle Botanik der E. T. H.)

In einer früheren Mitteilung (diese Zeitschrift 1930) hat Herr Prof.
Or. E. Gäu m a nn auf eine Erkrankung der Douglasien hingewiesen,
die durch einen eingeschleppten Pilz ^ckelapus dàamieà verursacht
wird. Diese Krankheit wurde erstmals in Hardern bei Lyß (Kt. Bern)
näher untersucht und ist seither auch in den Kantonen Solothurn,
Zürich und St. Gallen beobachtet worden. Sie ist in unsern Gebieten

keineswegs, wie gelegentlich vermutet wurde, nur die Folge sonstiger

Schwächung, sondern sie setzt auch gesunden, kräftig wachsenden Exem-
plaren stark zu. Eine Methode zu ihrer Bekämpfung ist bis jetzt noch

nicht ausgearbeitet worden.

In der vorliegenden Mitteilung möchte der Verfasser über eine

Douglasienkrankheit berichten, die wir in der Schweiz noch nicht haben,
deren Einschleppung aber, wenn irgend möglich, verhindert werden sollte :

es ist dies die sog. Hb ad ckoeline-Krankheit der Douglasien,
verursacht durch einen Schlauchpilz Ubadckoeline psenckotsn^ae Fznlavv.

Ueber diese Krankheit wurde neulich durch von Tubeuf („Zeitschrift
für Pflanzenkrankheiten 42, 1932, S. 417—425) und H. van Vloten
(Ulladckoolins pseuckotsuAns Dissert. Wageningen 1932, 168 S.)
abschließend berichtet.
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®eoflropI)ifd)e Verbreitung.
©eitbem bie Stranf^cit im Qahre 1911 als bic ltrfad)e ber 9? a bei*

f d) ü 11 c ber Souglafien in bcn Vereinigten ©taaten befannt
mürbe, befjnte fie fid) in Slmerita über baS gange Verbreitungsgebiet ber

Souglafie auS unb mürbe moljl nad) bem Kriege and) in ©uropa, gu®

näd)ft in ©übfdjottlanb, bann aud) in ©nglanb eiugefdjlcgpt. Veängfti®
geitb rafd) hielt fie ihren ©ingug aud) auf bem ^eftlanbc, erft in Säne®

marf, bann in £)ollanb unb in Seutfcf)Ianb, mo fitf) itt allen an bie
Vorb® unb Dftfee ftoftenbcn beutfdjen Sänbern bon Olbenburg bis etma

nad) SSeftpreu^cn §erbe ber neuen Stanfljeit gebilbet ^aben. Von bort-
her beljnt fie fid) unaufhaltfam nad) ©üben auS unb bilbct baljer aud)

für unferc fc^meigcrifdjen Souglaficnbeftänbe eine brohenbe ©efaljr. Sauf
einer crfoIgreid)cn 91uStilgung eines JjpcrbeS in 9îorbbat»ern fonnte nad)
bon S u b e u f gang ©übbeutfdjlanb redits beS VljeineS unb moljl and)
Reffen unb @ad)fcn bon ber ©eud)e bisher freigehalten roerben.

ÄranfheitSbtlb.
Sie Rhabdocline-franf^eit erinnert meitgeljenb an bie SîranfheitS®

bilber ber 9îabetfd)ûtten bon liefern, $ i d) t e n unb San®
n e tt, bereu ©rreger Lophodermium in bie meitere Vermanbtfd)aft beS

©rrcgcrS ber Souglafienlranfljeit gehört, $mr beibe Sdanfljeiten ift
charalteriftifdj : baS Vraunmerbcn unb ber 9(bmurf ber Nabeln. Sie
$rud)tlörVer bon Rhabdocline, bie im 91f)ril bis SDcai bie befallenen
Nabeln an ber ilnterfeitc fi^Ii^artig auffprengen, unterfcfjeiben fid) aber

burd) ifjrc bräunliche fÇarbe bon ben fdjmargen $rud)tlörhem bon Lopho-
dermium, unb erinnern baljer mehr an jene ber unreifen Seleutofporen
beS ©abelrofteS Chrysomyxa abietis.

Sie ^nfeftion erfolgt im Frühjahr turg nach bem Austreten ber

jungen triebe auS ben ftnofpen. ^n ber jungen befallenen %abel ent®

midelt fich auf einem befd)ränltcn ©ebicte beS VlattgemebcS baS 90?t)gcl.

Sro£ ber Qnfeïtion boftenben bie Nabeln if)re ©ntmidlung unb roadjfen

gu normaler ©rôfte unb $orm heran. 91n ben infigierten ©teilen erfd)ei®

nen gegen bcn iperbft gu infolge beS 9lbfterbenS ber befallenen ©emebe

fcharf begrengte, braune Rieden auf ber üftabclobcr® unb Hnterfcite, bie

oft gu mehreren gufammcnfliefjen, im allgemeinen aber burd) bie nor-
malen grünen Seile beS VlatteS boneinanber getrennt finb. Von
S u b c u f h«l bicfeS Vilb als SKarmorierung begeicfjnet. ©ic ift
ein untrügliches geidjen für bcn Rhabdocline®VefaIl ber einjährigen unb

fomit aud) ber Iet3tjäljrigen Sricbc, burd) bie bie ^rcfeltion erfolgte. $gn

biefem ^uftanbe fallen franfe Väumc burd) ihre gelbgrüne $arbe fchon

bon meitem auf. Sie Verfärbung !ann oberfeitS unb unterfeitS ber

Nabeln beginnen, ift aber oberfeitS mciftcnS biel auffallcnbcr. Sie brau®

nen Rieden finb am Vanbc boit einer fdjmalen gelbgrünen $one umgeben.
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Geographische Verbreitung.
Seitdem die Krankheit im Jahre 1911 als die Ursache der Nadel-

schütte der Douglasien in den Bereinigten Staaten bekannt
wurde, dehnte sie sich in Amerika über das ganze Verbreitungsgebiet der

Douglasie aus und wurde wohl nach dem Kriege auch iu Europa, zu-
nächst in Südschottland, dann auch in England eingeschleppt. Beängsti-
gend rasch hielt sie ihren Einzug auch auf dem Festlande, erst in Däne-
mark, dann in Holland und in Deutschland, wo sich in allen an die

Nord- und Ostsee stoßenden deutschen Ländern von Oldenburg bis etwa
nach Westpreußen Herde der neuen Krankheit gebildet haben. Von dort-
her dehnt sie sich unaufhaltsam nach Süden aus und bildet daher auch

für unsere schweizerischen Douglasienbestände eine drohende Gefahr. Dank
einer erfolgreichen Austilgung eines Herdes in Nordbayern konnte nach

von Tubeuf ganz Süddeutschland rechts des Rheines und wohl auch

Hessen und Sachsen von der Seuche bisher freigehalten werden.

Krankheitsbild.
Die Uàdckoeline-Krankheit erinnert weitgehend an die Krankheits-

bilder der Nadelschütten von Kiefern, Fichten und Tan-
nen, deren Erreger Oopllockermium in die weitere Verwandtschaft des

Erregers der Douglasienkrankheit gehört. Für beide Krankheiten ist

charakteristisch: das Brannwerden und der Abwurf der Nadeln. Die
Fruchtkörper von U,llabc1oo1ine, die im April bis Mai die befallenen
Nadeln an der Unterseite schlitzartig aufsprengen, unterscheiden sich aber

durch ihre bräunliche Farbe von den schwarzen Fruchtkörpern von Oopllo-
ckermium, und erinnern daher mehr an jene der unreifen Teleutosporen
des Gabelrostes Obr^som^xu ubietis.

Die Infektion erfolgt im Frühjahr kurz nach dein Austreten der

jungen Triebe aus den Knospen. In der jungen befallenen Nadel ent-
wickelt sich auf einem beschränkten Gebiete des Blattgewebes das Myzel.
Trotz der Infektion vollenden die Nadeln ihre Entwicklung und wachsen

zu normaler Größe und Form heran. An den infizierten Stellen erschei-

nen gegen den Herbst zu infolge des Absterbens der befallenen Gewebe

scharf begrenzte, braune Flecken auf der Nadelober- und Unterseite, die

oft zu mehreren zusammenfließen, im allgemeinen aber durch die nor-
malen grünen Teile des Blattes voneinander getrennt sind. Von
Tubeuf hat dieses Bild als Marmorierung bezeichnet. Sie ist

ein untrügliches Zeichen für den iUllayckaelink-Befall der einjährigen und

somit auch der letztjährigen Triebe, durch die die Infektion erfolgte. In
diesem Zustande fallen kranke Bäume durch ihre gelbgrüne Farbe schon

von weitem auf. Die Verfärbung kann oberseits und unterseits der

Nadeln beginnen, ist aber oberseits meistens viel auffallender. Die brau-
nen Flecken sind am Rande von einer schmalen gelbgrünen Zone umgeben.
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Die trauten Nabeln bleiben nod) ben ganzen ©ominer, £>erbft unb
Sinter burd) am Saume, $nt Slpril bed folgenbcn i^aßred entfielen auf
ber Unterfeite ber befallenen Nabeln grurfjtförper bed ^il^eè, in benen

fid) 5af)lreidf)e ©cßläudje mit je ad)t ©froren entwideln. Sei ißrer Steife
fpringt burd) einen Stiff bie bie ©poren bebedenbe Dberßaut ber Stabel
auf unb bie ©poren werben in bie Suft gefdjleubert. Da burcl) bie ertt=

ftanbencn Stiffe im Slattgemcbc ein übermäßiger Safferberluft ftatt=
finbet, fo trodnen bie Stabein aud nnb fallen ab.

Die freigemorbenen ©poren werben nom Sinbe berweßt, fallen auf
junge Driebe benad)bartcr Säume unb übertragen bie ftrantßeit auf bie

frifd) audtreibenben Stabein. Stuf abgefallenen Stabein unb gweigen ftellt
ber ißilz fe§* öalb feine Dätigfeit ein unb berliert jebe Sebeutung für
bie weitere Scrbreitung ber fttantßeit. Stad) .§• ban S 1 o t e it befinben
fid) ©nbe ^uli anfangt Sluguft waßrfcßeinlicß feine ©poren rneßr in ber

Suft. Deshalb bleiben bie fpät audtreibenben ^oßannidtriebe einer fdjwer
tränten Douglafie bam ißilz berfcßont. Der Rhabdocline^rantßeitd*
erreget berßält fid) alfo ganz anberS aid ber Erreger ber &Hefern=SiabeR

fcßütte, ber auf abgefallenen Stabeln ©cßlaud)fritd)tc ßcrborbringen tann,
bie ißre ft'eimfäßigfeit nod) manatelang behalten tonnen, ©o tann bie

Scrbreitung biefer Slrantßeit burd) einzelne abgefallene Stabeln ftatt=
finben, bie zufällig mittrandportiert werben; bei Rhabdocline ift bad

unmöglid).
©ine ^nfeftiou finbet alfo nur bann ftatt, wenn reife ©poren in

bie Suft fomnten unb gleichzeitig junge Driebe borßanbeit finb. ©owoßl
bie ©ntwidlurtg ber 3wudjtförper wie bas SluStreibcn ber Douglafien
hängt weitgeßenb Oom Setter ab. Der Sefall eines SaurneS tann fdjon
im ©ommer bed erften l^aßred feftgeftellt werben; tppifeßer ift aber bad

$raritßeitdbilb im §erbft unb Sinter, wenn bie Stetrofe bed .gellgewebed

(braune Rieden) ftattgefunben ßat. Da bie infizierten Stabeln im näcßften

grüßjaßr abfallen, tann man an trauten Säumen feftftellen, wann bie

ftranfßeit aufgetreten ift, menigftens bann, wenn einer ober mehrere ber

älteren ^aßrgänge ber Stabeln ttod) am Saume fißen. Slid folgen ber

Strartfheit zeigt fid) außer bem Stabelfall eine feßr beutlicße Slbttaßme
ber lyaßrringbreite, fowie eine Slbnaßme ber Sänge ber QaßreStricbe.
Seim erftmaligen Sefall bidßer gefunb gewefener Douglafien finb nur
bie Stabeln ber leßten, jüngften ©proffe marmoriert, bie borjäßrigen
unb älteren Stabeln aber ganz normal. Saren aber bie Douglafien am

felbcn Slfte feßon im Sorjaßre erfrantt, bann ift ber biedjäßrige ©proß
burd) Slbwurf ber befallenen Stabeln fdjon ganz ober teilweife cntnabelt.

SlnfäHigteit 630). Immunität oerfdjiebener Douglafteitarten.
Slud ber über Rhabdocline pseudotsugae erfdjienenen Siteratur geht

ßerbor, baß fid) bie berfeßiebenen Slrten, Staffen unb Sucßdfonneit ber
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Die kranken Nadeln bleiben noch den ganzen Sommer, Herbst und
Winter durch am Baume. Im April des folgenden Jahres entstehen aus
der Unterseite der befallenen Nadeln Fruchtkörper des Pilzes, in denen
sich zahlreiche Schläuche mit je acht Sporen entwickeln. Bei ihrer Reise
springt durch einen Riß die die Sporen bedeckende Oberhaut der Nadel
auf und die Sporen werden in die Luft geschleudert. Da durch die enl-
standenen Risse im Blattgewebe ein übermäßiger Wasserverlust statt-
findet, so trocknen die Nadeln aus und fallen ab.

Die freigewordenen Sporen werden vom Winde verweht, fallen aus

junge Triebe benachbarter Bäume und übertragen die Krankheit auf die

frisch austreibenden Nadeln. Auf abgefallenen Nadeln und Zweigen stellt
der Pilz sehr bald seine Tätigkeit ein und verliert jede Bedeutung für
die weitere Verbreitung der Krankheit. Nach H. van Vloten befinden
sich Ende Juli anfangs August wahrscheinlich keine Sporen mehr in der

Luft. Deshalb bleiben die spät austreibenden Johannistriebe einer schwer

kranken Douglasie vom Pilz verschont. Der làbckoeline-Krankheits-
erreger verhält sich also ganz anders als der Erreger der Kiefern-Nadel-
schütte, der auf abgefallenen Nadeln Schlauchfrüchte hervorbringen kann,
die ihre Keimsähigkeit noch monatelang behalten können. So kann die

Verbreitung dieser Krankheit durch einzelne abgefallene Nadeln statt-
finden, die zufällig mittransportiert werden; bei liüadckoelina ist das

unmöglich.
Eine Infektion findet also nur dann statt, wenn reife Sporen in

die Luft kommen und gleichzeitig junge Triebe vorhanden sind. Sowohl
die Entwicklung der Fruchtkörper wie das Austreiben der Douglasien
hängt weitgehend vom Wetter ab. Der Befall eines Baumes kann schon

im Sommer des ersten Jahres festgestellt werden; typischer ist aber das

Krankheitsbild im Herbst und Winter, wenn die Nekrose des Zellgewebes
(braune Flecken) stattgefunden hat. Da die infizierten Nadeln im nächsten

Frühjahr abfallen, kann man an kranken Bäumen feststellen, wann die

Krankheit ausgetreten ist, wenigstens dann, wenn einer oder mehrere der

älteren Jahrgänge der Nadeln noch am Baume sitzen. Als Folgen der

Krankheit zeigt sich außer dem Nadelfall eine sehr deutliche Abnahme
der Jahrringbreite, sowie eine Abnahme der Länge der Jahrestricbe.
Beim erstmaligen Befall bisher gesund gewesener Douglasien sind nur
die Nadeln der letzten, jüngsten Sprosse marmoriert, die vorjährigen
und älteren Nadeln aber ganz normal. Waren aber die Douglasien am
selben Aste schon im Vorjahre erkrankt, dann ist der diesjährige Sproß
durch Abwurf der befallenen Nadeln schon ganz oder teilweise entnadelt.

Anfälligkeit bzw. Immunität verschiedener Douglasienarten.

Aus der über lìlladckoeìine psenckotsuxae erschienenen Literatur geht

hervor, daß sich die verschiedenen Arten, Rassen und Wuchsformen der
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Sougtafien unb fogar bie gnbibibuen innerhalb einer 2lrt gegenüber bcr

gnfeftiott fepr berfdjieben bcrhatten; gïuei gaftoren finb für bie ber=

fd)iebette Stnfâttigïeit ntajfgebcnb : bie paffibe SöiberftaitbSfähigfeit gegen
bas ©inbringcn beS ptgeS burd) befonberen Vau bet ^abeloberflacfje,
unb fobann bie aftibcn gaftorert ber gmmunität. 9luS ben bisherigen
(Erfahrungen hot fid) bie für bie i^rajiS mid)tigfte £atfacf)e ermiefen, baff
unter ben in (Europa fultibierten ®ougIafien praïtifd) nur bie fog.
„blauen" (einfchliejftid) „bläulichen"), auS ben ïontinentaten ©ebieten beS

getfengebirgeS ftammenben ®ougIafien bon ber Stranfpeit befallen mcr=

ben, mäprenb fiep bie fog. „grünen" Birten (ober Waffen) auS ben pagi=

fifchen ©egenben 9îorbanterifaS gegen bie Stranïpeit atS meitgepenb
miberftanbsfäpiger ermeifen. SDocp reichen nach t>er Stnficpt bon bon
5E u b e u f bie (Erfahrungen nod) nid)t genügenb rneit gurüd, als bag

man mit einer bauernben bormiegenbcn gmmunität ber grünen ®ou*
glafien red)nen bürfte. Vorläufig aber fomntt nach tient borermähnten
Stutor menigftenS für SDeutfcptanb nur bie îtuStitgung erfranfter Eßflcrn-

gen ber blauen 2trt in grage.

2luSbreitung ber Sranfpett.

3Bie bieS für ade Vitge ber galt ift, fo fomntt auch als VerbreitungS=
mittel ber ©poren bon Rhabdocline beut 2Binbe eine grojge Vebeutung
gu. $ocp fd)einen Verfucpe bon ban flöten, gur geit ber grucpt*
förperreife ©poren aus ber fiuft aufgufangcn, gu ber ©rfemttniS gu
führen, baff beut SSinbe für ihre Verbreitung auf große Siftangen
hinmeg ïeine fo hohe Vebeutung gufommt, mie g. V. für bie ©poren
mancher Sîoftpitge. gntmerpin tuirb innerhalb enger begrengter ©ebiete
ber SBinb für bie Verfcpteppung ber Stranfpeit in erfter Sittie in grage
foutmett.

©ine biet mid) tigere Dîotte für bie Verbreitung
bcr St r a n f p e i t ïommt aber b e tu 9ÏÏ e n f d) e n g u ber fie

unbemufft aud) in ©egenben eingeführt hot, bie infolge natürlicher .§in*
berniffe botn ^itg nicht erreicht morben mären. Vci ben heutigen StranS-

portmitteln ift bagu ja feine ©ntfernung mehr gu groß. VefonberS ge-

fährlich ift in biefer £)infid)t ber transport bon tebenben erfranften
Vftangen; burcp ben ^ftangenberfanb, ber biSper ant meiftett für bie

fcpnette Verbreitung micptiger Vftangenfranfpeitcn berantmortticp gemalt
merben muffte, finb fcpon manche StranfpeitSerreger fprungmeife plöjjticp
auf meite ©ntfernung, ja fetbft über Dgeane hinweg, berfcpteppt morben.

Vefämpfung.

gft ein tDougtaficnbeftanb einmat bon bcr Rhabdocline-^ranfpeit
befaftcn, fo begegnen bie Verfucpe iprer 9tuStiIgung beträchtlichen ©cpmie=

— 335 —

Douglasien und sogar die Individuen innerhalb einer Art gegenüber der

Infektion sehr verschieden verhalten; zwei Faktoren sind für die ver-
schiedene Anfälligkeit maßgebend: die passive Widerstandsfähigkeit gegen
das Eindringen des Pilzes durch besonderen Bau der Nadelobersläche,
und sodann die aktiven Faktoren der Immunität. Aus den bisherigen
Ersahrungen hat sich die für die Praxis wichtigste Tatsache erwiesen, daß
unter den in Europa kultivierten Douglasien praktisch nur die sog.

„blauen" (einschließlich „bläulichen"), aus den kontinentalen Gebieten des

Felsengebirges stammenden Douglasien von der Krankheit befallen wer-
den, während sich die sog. „grünen" Arten (oder Rassen) aus den pazi-
fischen Gegenden Nordamerikas gegen die Krankheit als weitgehend
widerstandsfähiger erweisen. Doch reichen nach der Ansicht von von
Tubeuf die Erfahrungen noch nicht genügend weit zurück, als daß

man mit einer dauernden vorwiegenden Immunität der grünen Dou-
glasten rechnen dürfte. Vorläufig aber kommt nach dem vorerwähnten
Autor wenigstens für Deutschland nur die Austilgung ertränkter Pslan-
zen der blauen Art in Frage.

Ausbreitung der Krankheit.

Wie dies für alle Pilze der Fall ist, so kommt auch als Verbreitungs-
Mittel der Sporen von Rtmbckoelins dem Winde eine große Bedeutung

zu. Doch scheinen Versuche von H. van Vloten, zur Zeit der Frucht-
körperreife Sporen aus der Luft aufzufangen, zu der Erkenntnis zu
führen, daß dem Winde für ihre Verbreitung auf große Distanzen
hinweg keine so hohe Bedeutung zukommt, wie z. B. für die Sporen
mancher Rostpilze. Immerhin wird innerhalb enger begrenzter Gebiete
der Wind für die Verschleppung der Krankheit in erster Linie in Frage
kommen.

Eine viel wichtigere Rolle für die Verbreitung
der Krankheit kommt aber dem Menschen zu, der sie

unbewußt auch in Gegenden eingeführt hat, die infolge natürlicher Hin-
dernisse vom Pilz nicht erreicht worden wären. Bei den heutigen Trans-
Portmitteln ist dazu ja keine Entfernung mehr zu groß. Besonders ge-

fährlich ist in dieser Hinsicht der Transport von lebenden erkrankten

Pflanzen; durch den Pslanzenversand, der bisher am meisten für die

schnelle Verbreitung wichtiger Pflanzenkrankheiten verantwortlich gemacht
werden mußte, sind schon manche Krankheitserreger sprungweise Plötzlich

auf weite Entfernung, ja selbst über Ozeane hinweg, verschleppt worden.

Bekämpfung.

Ist ein Douglasienbestand einmal von der Ràbckoeling-Krankheit
befallen, so begegnen die Versuche ihrer Austilgung beträchtlichen Schwie-
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rigfeitcn. Pßoljl fattn in Paumfd)ulen, ©ärtcn unb Parts eine Pcpanb*
luttg mit S3orbcaubri'iE)C zu einigem ©rfolg führen; in au§gebef)nten
Pflanzungen aber tommt fie aus öfortomifchcn ©rünben nid)t in $rage.

Sicfjer fül)rt ttad) bon X u b e u f nur bas © p t i n f t i o it § b e r
fahren zum 3^1. ®ie Pcfämpfung fob im erftcn Frühjahr erfolgen
unb fpäteftcnS anfangt SOÎai beenbet fein. SDie babei zu Poben gefallenen
Nabeln finb feine ©efaljr mcfjr, ebcnfomcnig bie toten Nabeln unb
3mcige, fonbern nur bie jungen Nabeln bcr leptjährigen $rühjahr§triebe.
®iefe follcu reftlos bernid)tet mcrben. ®ie§ ift möglich bnrd) ©ntaftungen
unb Stillungen. ©efdjieljt bicS int £aufe be§ Sfrüljlings, bann fd)rumpfcn
bie Pabeltt, unb bie pilzfrud)tförpcr an if)ncn fommen nicf)t mehr zur
©ntmidluttg unb Pcife. ©ine fold)c Peinigung tnujj aber bor beut

®nofpenau§trieb int SDfai bereits erfolgt fein, alfo int äftärz—Ppril
2Bo es angebt, ift baS Perbrennen ber griinbclaubtcn Peifigzmcigc am
zmedmäfsigftcn.

IWJnjjnahmen zur Perfjinberuitg ber ©injchlepputtg.

28ic für anberc Staaten, fo ermäd)ft aud) für bie ©djmeiz bie ernfte
Pflicht, alles zu tun, um uttfer Sanb bott ber ftranfljcit frei zu erhalten
unb jeber möglichen ©iitfchlepputtg borzubettgen bzm. im gegebenen ^afle
fie im Meinte zu erftiden.

Pott Xubeuf forbert für IDeutfdjlanb „bie Kontrolle ber
§attbelSgärtnereien unb bie Perljinbcrung ber Perfenbung
franfer Pflanzen. Pm einfad)ften märe borläufig ein P c r b o t b e s

Perfaufeê unb Pcrfanbeê blauer unb bläulidjer
® o it g l a f i e n p f I a n z c n. P3a§ bon Staat zu Staat als rtotmenbig
erfauut mürbe, gilt itatürlid) aud; für baS Snlartb."

^ebenfalls tuirb aud) bei uns bie ^mage ernftfjaft geprüft tuerben

ntüffen, ob unb in meld)er Pfeife ber Perfanb bon ®onglaficn einer on=

trolle unterteilt merben fattn. PIS erfte Sforberung ftellt fid) eine genaue
Prüfung aller in bett Marthel fotnmenben Souglafien-^ungpflanzen in
ben ftaatlidjcn, fommunalcn unb pribaten Paumfdjulen unb ©ärtnereien.
Pud) ift einer Kontrolle fäintlidjcr Souglafienpflanzungen auf ebentuellen

tranfljeitSbefall bie größte Pufmerffamfeit zu tuibmen, bamit int $alle
eines pofitiben PcfunbeS bie nötigen ÜDtafptahmen möglichft frühzeitig
borgenommen merben fönnten. SDcutfdjlanb fjat bereits einen foldjett
SfeftftellungS* unb SäubcrungSbicnft in bie Pkgc geleitet unb an fämt-
lidE)e Sforftämter unb praftifchen ^orftlcute aufllärenbc Literatur über
bie Rhabdocline=Sfranfl)eit berteilt.

SDie Piologie beS ®raitfl)eitSerregerS berechtigt zu ber Hoffnung,
buret geeignete Ptajjnaljincn bie Rhabdocline-@efaf)r bort unferm Sanbe

fernzuhalten. Soll aber bie Pbmeljr ben erhofften ©rfolg zeitigen, fo ift

— 336 —

rigkeiten. Wohl kann in Baumschulen, Gärten und Parks eine BeHand-
lung mit Bordeaubrühe zu einigein Erfolg führen; in ausgedehnten
Pflanzungen aber kommt sie aus ökonomischen Gründen nicht in Frage.

Sicher führt nach von Tubeuf nur das E x t i n k t i o n s v e r -

fahren zum Ziel. Die Bekämpfung soll im ersten Frühjahr erfolgen
und spätestens anfangs Mai beendet sein. Die dabei zu Boden gefallenen
Nadeln sind keine Gefahr mehr, ebensowenig die toten Nadeln und
Zweige, sondern nur die jungen Nadeln der letztjährigen Frühjahrstriebe.
Diese sollen restlos vernichtet werden. Dies ist möglich durch Entastungen
und Fällungen. Geschieht dies im Laufe des Frühlings, dann schrumpfen
die Nadeln, und die Pilzfruchtkörper an ihnen kommen nicht mehr zur
Entwicklung und Reife. Eine solche Reinigung muß aber vor dem

Knospenaustrieb im Mai bereits erfolgt sein, also im —April!
Wo es angeht, ist das Verbrennen der grünbelaubten Reisigzweige am
zweckmäßigsten.

Matznahmen zur Verhinderung der Einschleppung.

Wie für andere Staaten, so erwächst auch für die Schweiz die ernste

Pflicht, alles zu tun, um unser Land von der Krankheit frei zu erhalten
und jeder möglichen Einschleppung vorzubeugen bzw. im gegebenen Falle
sie im Keime zu ersticken.

Von Tubeuf fordert für Deutschland „die Kontrolle der
Handelsgärtnereien und die Verhinderung der Versendung
kranker Pflanzen. Am einfachsten wäre vorläufig ein Verbot des
Verkaufes und Versandes blauer und bläulicher
D o u g l a s i e n p f l a n z e n. Was von Staat zn Staat als notwendig
erkannt wurde, gilt natürlich auch für das Inland."

Jedenfalls wird auch bei uns die Frage ernsthaft geprüft werden

müssen, ob und in welcher Weise der Versand von Douglasien einer Kon-
trolle unterstellt werden kann. Als erste Forderung stellt sich eine genaue
Prüfung aller in den Handel kommenden Douglasien-Jungpflanzen in
den staatlichen, kommunalen und privaten Baumschulen und Gärtnereien.
Auch ist einer Kontrolle sämtlicher Douglasienpflanzungen aus eventuellen

Krankheitsbefall die größte Aufmerksamkeit zu widmen, damit im Falle
eines positiven Befundes die nötigen Maßnahmen möglichst frühzeitig
vorgenommen werden könnten. Deutschland hat bereits einen solchen

Feststellungs- und Säuberungsdienst in die Wege geleitet und an sämt-
liche Forstämter und praktischen Forstleute aufklärende Literatur über
die Rimkckoeline-Krankheit verteilt.

Die Biologie des Krankheitserregers berechtigt zu der Hosfnuug,
durch geeignete Maßnahmen die RRabckoelink-Gefahr von unserm Lande

fernzuhalten. Soll aber die Abwehr den erhofften Erfolg zeitigen, so ist
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eine ^roecfbtenlicfye Fufamincnarbeit non 33et)örben, gorftnrntcrn, praf-
tifd)cn Forftbeamten, fomie non pribaten 93auntfd)ulen unb ©ärtncreieit
liotmenbig.

Das Ked)t 311m Beercitfammeln. ^

(2lu§ bem BintbesSgeridjt.)

Der l^anbrat be§ ®anton§ Uri erliefe am 14./21. Steril eine 9>erorb=

nung betreffenb ba§ 53ccrenfammcltt, bereit ©inteitung au§füt)rt, ba§

93eerenfammeln müffe georbnet werben, „weil e§ in ârgerniêerregcnber
9(rt nnb 2Beife an ©onn= unb Feiertagen ausgeübt wirb, ungcactjtet, bafe

buret) 2ïrt. 1 unb 10 bcë ©onntagêgefefeeê baê 9htf= unb 9tbtaben ltitb
ber BBarentranêport fomie baê £afttragcu an ©onn- unb Feiertagen
öerboten ift." Die Berorbnung enthält in paragraph 1 eine Borfcferift,
bic bem Beerenfantineln ber ©onntagêauêftiigler ben bieget [teilen mitt :

„5(n ©onm unb Feiertagen ift baê 93eercnfammetn mit körben, ©efäfeen,
©ädeit unb bcrgtcicfecn gurrt Fortfctjaffen öerboten." 93on 90. Furftut),
©dftoffer in ©rftfelben unb öier Sftitrefurrentcn mürbe gegen bie 33er*

orbnung ein ftaatëred)ttid)er 9îeturé> anê 93unbe§gcrid)t gerichtet, ba

bereu ^nragrapt) I unüercinbar fei mit 9trti!et 699 9lbfafe 1 be§ fcfemcü

3erifd)cn 3iöitgcfefebud)e§ : „Da§ Betreten bon 9Satb unb SSeibe unb
bie Aneignung mitbmaefefenber Beeren, ^itge unb bergleidjcn finb in ortê=

üblichem Umfang febermann geftattet, fomeit niefet im ^rtlereffe ber

Kulturen feitenê ber pftänbigen Beprben einzelne beftimmt umgrenzte
Verbote erlaffen werben." Die Urner Regierung leitete bem ÛReïurê

gegenüber ba§ fftedjt pm ©rtafe ber angefochtenen Berorbnung ab ait§
9Irtifet 6, 9tbfafe 1, be§ Fibitgcfcfeeë : „Die Kantone werben in iferen

öffenttiepredfttidfen Befugniffen buret) baê 53unbeêgioitrecfet niefet be=

fctjrönft." Ferner bermieê fie auf 5IrtiïeI 5, 9tbfafe 2, ZGB: „B3o ba§

©efefe auf bie Uebuug ober ben Drtëgebrauct) öerweift, gilt baê bisherige
fantouate 9ted)t at§ bereu 5Iuöbrutf, fotange nidft eine abweidfenbe
Hebung nacpgemiefeii ift."

Da e§ fid) pier niefet um ein räumlich umgrenztes Verbot 311111

©djufee ber Kulturen feanbett, wie e§ in Wrtifet 699 ZGB ben Kantonen
borbehalten ift, patte bic ftaatêrcd)tlicpc 9tbteitung bes Bunbeëgcricptê
31t prüfen, ob bic Berorbnung einen Berftofe gegen 9trt. 699 barftette.
©ine niept räumtiep begrcu3te ©infepräntung bc§ attgemeinen Becpte§

311m Beerenfammetn mufe fid) auf triftige ©riinbe be§ öffenttid)eu B3op
Ie§ ftüfeen, um bor 9trti!et 699 3utäffig 3U fein. Dabei ift bie ?tnmenbung
beftepenber poliseitieper Borfcpriften über bie Söaprung ber ©onntagê-

1 SDïit freunbtid)er Bewilligung ber tRebaftioit bem „Bunb" bom 31. ^ltlt
1982 entnommen.
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eine zweckdienliche Zusammenarbeit van Behörden, Forstämtern, prak-
tischen Forstbeamten, sowie von privaten Baumschulen und Gärtnereien
notwendig.

Das Recht zum Beerensammeln/
(Aus dem Bundesgericht.)

Der Landrat des Kantons Uri erließ am 14./21. April eine Verord-
nung betreffend das Beerensammeln, deren Einleitung ausführt, das

Beerensammeln müsse geordnet werden, „weil es in ärgerniserregender
Art und Weise an Sonn- und Feiertagen ausgeübt wird, ungeachtet, daß

durch Art. 1 und 10 des Sonntagsgesetzes das Auf- und Abladen und
der Warentransport sowie das Lasttragen an Sonn- und Feiertagen
verboten ist." Die Verordnung enthält in Paragraph 1 eine Vorschrift,
die dem Beerensammeln der Sonntagsansslügler den Riegel stellen will:
„An Sonn- und Feiertagen ist das Beerensammeln mit Körben, Gefäßen,
Säcken und dergleichen zum Fortschaffen verboten." Bon W. Zursluh,
Schlosser in Erstfelden und vier Mitrekurrenten wurde gegeu die Ver-
ordnung ein staatsrechtlicher Rekurs ans Bundesgericht gerichtet, da

deren Paragraph 1 unvereinbar sei mit Artikel 699 Absatz 1 des schwei-

zerischen Zivilgesetzbuches: „Das Betreten von Wald und Weide und
die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze und dergleichen sind in orts-
üblichem Umfang jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der

Kulturen seitens der zuständigen Behörden einzelne bestimmt umgrenzte
Verbote erlassen werden." Die Urner Regierung leitete dem Rekurs

gegenüber das Recht zum Erlaß der angefochtenen Verordnung ab aus
Artikel 6, Absatz 1, des Zivilgesetzes: „Die Kantone werden in ihren
öffentlich-rechtlichen Befugnissen durch das Bundeszivilrecht nicht be-

schränkt." Ferner verwies sie auf Artikel 5, Absatz 2, X (4 k : „Wo das

Gesetz auf die Uebuug oder den Ortsgebrauch verweist, gilt das bisherige
kantonale Recht als deren Ausdruck, solange nicht eine abweichende

Uebung nachgewiesen ist."
Da es sich hier nicht um ein räumlich umgrenztes Verbot zum

Schutze der Kulturen handelt, wie es in Artikel 699 X(4R den Kantonen
vorbehalten ist, hatte die staatsrechtliche Abteilung des Bundesgerichts

zu prüfen, ob die Verordnung einen Verstoß gegen Art. 699 darstelle.
Eine nicht räumlich begrenzte Einschränkung des allgemeinen Rechtes

zum Beerensammeln muß sich auf triftige Gründe des öffentlichen Woh->

les stützen, um vor Artikel 699 zulässig zu sein. Dabei ist die Anwendung
bestehender Polizeilicher Vorschriften über die Wahrung der Sonntags-

i Mit freundlicher Bewilligung der Redaktion dem „Bund" vom 31. Juli
1932 entnommen.
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